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(54) ANTRIEBSVORRICHTUNG MIT EINEM ELEKTRISCHEN MOTOR ZUM BEWEGEN EINES 
BEWEGLICHEN MÖBELTEILS RELATIV ZU EINEM MÖBELKORPUS

(57) Es wird eine Antriebsvorrichtung mit einem elek-
trischen Motor zum Bewegen eines beweglichen Mö-
belteils relativ zu einem Möbelkorpus vorgeschlagen,
wobei das Drehmoment des Motors auf einen Möbelbe-
schlag übertragbar ist, wobei die Drehbewegung des Mo-
tors eine Bewegung des Möbelbeschlags und damit des
beweglichen Möbelteils in Öffnungs- und Schließrich-
tung bewirkt, wobei die Antriebsvorrichtung eine Kupp-
lung aufweist, wobei die Kupplung einen Antrieb und ei-
nen Abtrieb aufweist, wobei zwischen dem Antrieb und
dem Abtrieb ein Federelement angeordnet ist, wobei ein
Drehmoment des Motors auf den Antrieb und vom An-
trieb auf den Abtrieb übertragbar ist. Erfindungsgemäß

weist das Federelement eine Wicklung und zwei zur
Wicklung des Federelements abstehende Enden auf,
wobei der Antrieb zwei Ausnehmungen aufweist, wobei
jeweils ein Ende des Federelements in einer dazugehö-
rigen Ausnehmung im Antrieb aufgenommen ist, wobei
das Federelement derart ausgestaltet ist, dass das Fe-
derelement, durch die Lage der Enden in den Ausneh-
mungen eine weitgehend feste Positionierung der Enden
und durch eine Auflagekraft des Federelements auf den
Abtrieb, ein Drehmoment vorgibt, wobei das Federele-
ment das vorgebare Drehmoment von dem Antrieb auf
den Abtrieb überträgt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Antriebsvorrichtungen zum Be-
wegen eines beweglichen Möbelteils relativ zu einem
Möbelkorpus bekannt, wobei die bekannten Antriebsvor-
richtungen eine Kupplung aufweisen, um bei Überschrei-
ten eines Drehmoments zu entkoppeln.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0002] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte
Antriebsvorrichtung zum Bewegen eines beweglichen
Möbelteils relativ zu einem Möbelkorpus bereitzustellen,
insbesondere im Hinblick auf eine kompakte und einfa-
che Bauweise.
[0003] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.
[0004] Vorteilhafte und zweckmäßige Ausführungsfor-
men, Varianten und Weiterbildungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen ausgeführt.
[0005] Die Erfindung geht aus von einer Antriebsvor-
richtung mit einem elektrischen Motor zum Bewegen ei-
nes beweglichen Möbelteils relativ zu einem Möbelkor-
pus, wobei das Drehmoment des Motors auf einen Mö-
belbeschlag übertragbar ist, wobei die Drehbewegung
des Motors eine Bewegung des Möbelbeschlags und da-
mit des beweglichen Möbelteils in Öffnungs- und
Schließrichtung bewirkt, wobei die Antriebsvorrichtung
eine Kupplung aufweist, wobei die Kupplung einen An-
trieb und Abtrieb aufweist, wobei zwischen dem Antrieb
und dem Abtrieb ein Federelement angeordnet ist, wobei
ein Drehmoment des Motors auf den Antrieb und vom
Antrieb auf den Abtrieb übertragbar ist.
[0006] Vorteilhafterweise kann die Antriebsvorrich-
tung nachträglich an einen bestehenden Möbelbeschlag,
der ohne Antriebsvorrichtung bzw. herkömmlich gestal-
tet ist, montiert werden. Der Möbelbeschlag ist vorzugs-
weise für eine Klappe, insbesondere Oberklappe, oder
Schranktüre ausgebildet. Bevorzugterweise weist die
Antriebsvorrichtung für das nachträgliche Anbringen an
den Möbelbeschlag ein Kopplungselement auf, welches
z.B. über Schrauben mit einem Gehäuse des Möbelbe-
schlags verbindbar ist. Das Kopplungselement kann bei-
spielsweise als Platte oder Gehäuse ausgebildet sein,
wobei vorzugsweise die Bestandteile der Antriebsvor-
richtung an dem oder in dem Kopplungselement aufge-
nommen sind. Vorteilhafterweise weist der Möbelbe-
schlag ein Gehäuse auf, wobei das Gehäuse des Mö-
belbeschlags als auch das Kopplungselement in einer
Vertiefung in einer Seitenwand des Möbelkorpus aufge-
nommen werden kann, insbesondere so dass das Ge-
häuse des Möbelbeschlags und das Kopplungselements
bündig mit der Oberfläche der Seitenwand abschließen
bzw. gering erhaben zur Oberfläche der Seitenwand
sind.
[0007] Bevorzugterweise weist die Antriebsvorrich-

tung ein Getriebe auf, wobei das Getriebe vorzugsweise
zumindest ein Übertragungselement, wie. z.B. ein Zahn-
rad, aufweist. Bevorzugterweise weist das Getriebe
mehrere Übertragungselemente auf. Die Übertragungs-
elemente sind vorzugsweise als Doppelzahnrad ausge-
bildet. Bei einem Doppelzahnrad sind vorzugsweise ein
größeres Zahnrad und ein kleineres Zahnrad übereinan-
der angeordnet.
[0008] Vorteilhafterweise ist das Drehmoment des Mo-
tors auf das Getriebe übertragbar, wobei nach dem Motor
abtriebseitig vorzugsweise Übertragungselemente fol-
gen, wobei ein Übertragungselement bevorzugterweise
in die Kupplung eingreift. Weiter ist vorstellbar, dass die
Antriebsvorrichtung kein Getriebe aufweist, sondern bei-
spielsweise eine Antriebswelle des Motors direkt in die
Kupplung eingreift bzw. auf die Kupplung wirkt zur Dreh-
momentsübertragung.
[0009] Bevorzugterweise weist die Antriebsvorrich-
tung einen Hebel auf, wobei der Hebel vorteilhafterweise
mit einem Teil des Möbelbeschlags verbindbar, insbe-
sondere lösbar verbindbar ist, beispielsweise über Ver-
bindungsmittel, wie z.B. Schrauben. Beispielsweise
kann der Hebel mit einem Arm bzw. Schwenkarm des
Möbelbeschlags verbunden werden. Der Hebel ist be-
vorzugterweise nach der Kupplung angeordnet und vor-
zugsweise mit dem Abtrieb der Kupplung verbunden.
Nach der Kupplung kann auch ein weiteres Übertra-
gungselement folgen, wobei dann der Hebel vorzugswei-
se mit dem Übertragungselement verbunden ist. Dabei
wird der Hebel vorzugsweise durch die Drehbewegung
des Übertragungselements oder der Kupplung ver-
schwenkt. Somit ist der Hebel an einem Ende mit dem
Arm bzw. Schwenkarm des Möbelbeschlags und an dem
anderen Ende mit dem Übertragungselement oder mit
der Kupplung, insbesondere dem Abtrieb der Kupplung,
verbunden, vorzugsweise lösbar verbunden.
[0010] Der Hebel der Antriebsvorrichtung kann auch
nachträglich mit dem Arm des Möbelbeschlags verbun-
den werden. Somit kann vorteilhafterweise ein Möbel
nachträglich mit einer Antriebsvorrichtung zum motori-
schen Bewegen des Möbelbeschlags bzw. des beweg-
lichen Möbelteils ausgestattet werden. Die Drehbewe-
gung des Motors wird auf das Getriebe im Betrieb über-
tragen, wobei der Hebel bewegt wird, wodurch mittels
des Möbelbeschlags das bewegliche Möbelteil in Öff-
nung- und Schließrichtung bewegbar ist.
[0011] Bevorzugterweise wird eine Drehbewegung
des Motors über das Getriebe auf den Antrieb der Kupp-
lung übertragen, wobei in der gekoppelten Stellung der
Kupplung die Drehbewegung vom Antrieb über das Fe-
derelement auf den Abtrieb übertragen wird, wobei der
Abtrieb die Drehbewegung auf z.B. den Hebel und somit
auf den Möbelbeschlag überträgt. Bevorzugterweise
wird über die Drehbewegung des Möbelbeschlags bzw.
eines drehbaren Teils des Möbelbeschlags das beweg-
liche Möbelteil in Öffnungs- und Schließrichtung bewegt,
je nach Drehrichtung des Teils des Möbelbeschlags. Vor-
teilhafterweise kann der Motor in beide Drehrichtungen
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rotieren, so dass der Möbelbeschlag bzw. das bewegli-
che Möbelteil über die Antriebsvorrichtung in Öffnungs-
und Schließrichtung angetrieben bewegbar ist.
[0012] Der Kern der Erfindung ist, dass das Federele-
ment eine Wicklung aufweist und zwei zur Wicklung des
Federelements abstehende Enden aufweist, wobei der
Antrieb zwei Ausnehmungen aufweist, wobei jeweils ein
Ende des Federelements in einer dazugehörigen Aus-
nehmung im Antrieb aufgenommen ist, wobei das Fe-
derelement derart ausgestaltet ist, dass das Federele-
ment, durch die Lage der Enden in den Ausnehmungen
eine weitgehend feste Positionierung der Enden und
durch eine Auflagekraft des Federelements auf den Ab-
trieb, ein Drehmoment vorgibt, wobei das Federelement
das vorgebare Drehmoment von dem Antrieb auf den
Abtrieb überträgt.
[0013] Vorteilhafterweise umfasst der Antrieb ein
Zahnradabschnitt. Der Antrieb weist vorzugsweise ein
Hohlzylinderabschnitt mit Hohlraum auf, wobei die Au-
ßenkontur bevorzugterweise die Zahnkontur aufweist.
Weiter ist vorzugsweise die Innenkontur des Hohlzylin-
derabschnitts kreisförmig bzw. konkav gestaltet. Weiter
sind bevorzugt an der Innenkontur die Ausnehmungen
für die abstehenden Enden des Federelements ausge-
bildet. Die Ausnehmungen sind vorteilhafterweise ver-
tieft in der Innenkontur des Hohlzylinderabschnitts aus-
gestaltet, so dass die abstehenden Enden des Federe-
lements nicht aus den Ausnehmungen in der Innenkontur
heraus bewegt werden können.
[0014] Die Innenkontur des Antriebs ist vorzugsweise
gegenüberliegend zum Abtrieb angeordnet, wobei be-
vorzugterweise in dem Hohlraum des Hohlzylinderab-
schnitts des Antriebs der Abtrieb teilweise aufgenommen
ist.
[0015] Von Vorteil ist, dass die beiden Enden des Fe-
derelements radial zur Drehachse in Richtung des An-
triebes von der Wicklung abstehen.
[0016] Bevorzugterweise verläuft die Drehachse mittig
durch die Wicklung bzw. mittig durch den zylindrischen
Abschnitt des Abtriebs, wobei die Wicklung bzw. die äu-
ßere Oberfläche des zylindrischen Abschnitts des Ab-
triebs die Drehachse radial umgibt. Dabei stehen die bei-
den Enden des Federelements in radialer Richtung zur
Drehachse ab, so dass die Enden des Federelements in
Richtung der Innenkontur des Hohlzylinderabschnitts ab-
stehen und diese Enden in den Ausnehmungen an der
Innenkontur des Hohlzylinderabschnitts eingelassen
sind.
[0017] Es ist von Vorteil, dass eine Verdrehung der
Wicklung des Federelements in Bezug zu den Ausneh-
mungen maximal 4°, 3°, 2°, 1° beträgt.
[0018] Die Ausnehmungen am Antrieb sind vorteilhaf-
terweise auf die Ausgestaltung des Federelements, ins-
besondere der abstehenden Enden des Federelements,
abgestimmt. Sind die abstehenden Enden des Federe-
lements beispielsweise 180° voneinander beabstandet,
dann sind auch die Ausnehmungen am Antrieb 180° von-
einander beabstandet. Bevorzugterweise sind die abste-

henden Enden des Federelements entlang der Wick-
lungsrichtung 180° bis 240° voneinander beabstandet.
Vorteilhafterweise sind die Ausnehmungen im Antrieb
positionsfest zueinander.
[0019] Bevorzugterweise sind die Ausnehmungen im
Antrieb derart ausgestaltet, dass die abstehenden Enden
des Federelements minimal, beispielsweise 3 mm, be-
weglich innerhalb der Ausnehmungen sind. Wird aller-
dings das erste Ende des Federelements innerhalb der
ersten Ausnehmung bewegt, wird die Bewegung vor-
zugsweise auf das andere bzw. zweite Ende des Feder-
elementes übertragen, wobei sich das zweite Ende des
Federelements innerhalb der zweiten Ausnehmung in
die gleiche Richtung und den gleichen Weg, wie das erste
Ende des Federelements bewegt.
[0020] Auch ist es vorteilhaft, dass das vorgebbare
Drehmoment, welches vom Antrieb auf den Abtrieb bei
Motorleistung übertragbar ist, in beide Drehrichtungen
gleich ist.
[0021] Vorteilhafterweise sind die abstehenden Enden
des Federelements derart ausgestaltet, dass in beide
Drehrichtungen das eingestellte Drehmoment gleich ist
bzw. im wesentlichen gleich ist. Bevorzugterweise sind
die beiden Enden des Federelements gleichartig z.B.
identisch ausgestaltet. Dabei stehen vorzugsweise die
abstehenden Enden des Federelements identisch, ins-
besondere im gleichen Winkel, von der Wicklung des Fe-
derelements in Richtung des Antriebs ab.
[0022] Bevorzugterweise ist die Ausnehmung am An-
trieb rillenförmig ausgestaltet bzw. die Ausnehmung bil-
det im Querschnitt eine U-Form, wobei zwei Schenkel
der U-Form eine Randkontur bilden, welche von einer
Verbindungsfläche verbunden werden. Bevorzugterwei-
se liegt zumindest eine Randkontur der Ausnehmung des
Antriebs an dem abstehenden Ende des Federelements
an. Weiter kann auch jeweils ein abstehendes Ende des
Federelements an der jeweiligen Randkontur der ent-
sprechenden Ausnehmung, in welchem das abstehende
Ende des Federelements angeordnet ist, anliegen.
[0023] Der Antrieb wird vorzugsweise durch den Motor
in eine Drehrichtung bewegt, wobei ein Übertragungse-
lement des Getriebes, welches bevorzugterweise zwi-
schen Motor und Kupplung angeordnet ist, in die Zahn-
kontur des Zahnrads des Antriebs eingreift. Dabei drückt
die Randkontur der Ausnehmung des Antriebs auf zu-
mindest ein abstehendes Ende des Federelements, so
dass sich das Federelement durch den Antrieb in die
durch den Motor vorgegebene Drehrichtung bewegt. Da-
bei wird die Drehung vorzugsweise ohne Schlupf von
dem Antrieb durch das Federelement auf den Abtrieb
übertragen, wenn das vorgegebene Drehmoment nicht
überschritten wird, so dass der Abtrieb mit dem Antrieb
bzw. dem Federelement koppelt. Der Antrieb und damit
auch der Abtrieb kann vorteilhafterweise nach links oder
rechts bzw. im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeiger-
sinn zur Drehachse gedreht werden.
[0024] Ebenfalls von Vorteil ist, dass das Federele-
ment als Schlingfeder ausgestaltet ist, mit einer spiral-
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förmigen Wicklung und zwei abstehenden Enden.
[0025] Die Schlingfeder ist bevorzugterweise aus Me-
tall gebildet. Bevorzugterweise fängt eine Umschlingung
an dem ersten abstehenden Ende an, wobei an dem ers-
ten abstehenden Ende die spiralförmige Wicklung folgt
und wobei das zweite abstehende Ende an der spiralför-
migen Wicklung anschließt. Somit ist vorzugsweise das
erste abstehende Ende von dem zweiten abstehenden
Ende beabstandet, da zwischen den beiden Enden die
Wicklung angeordnet ist. Der axiale Abstand zwischen
den beiden abstehenden Enden wird durch die Anzahl
der Wicklungen und der Breite des Materials, welches
die Wicklungen bildet, vorgegeben. Somit liegt das erste
Ende des Federelements in der ersten Ausnehmung, wo-
bei das erste Ende des Federelements zu einer Ober-
seite des Antriebs ausgerichtet und das zweite Ende des
Federelements in der zweiten Ausnehmung, wobei das
zweite Ende des Federelements zur Unterseite des An-
triebs ausgerichtet ist. Die Unterseite und Oberseite des
Antriebs sind als Kreisringe ausgestaltet und verbinden
die Innenkontur und die Außenkontur des Antriebs mit-
einander.
[0026] Vorteilhafterweise verläuft mittig durch die
Wicklung die Drehachse der Kupplung, wobei die abste-
henden Enden des Federelements senkrecht bzw. radial
zur Drehachse ausgerichtet sind. Um die Drehachse wer-
den vorzugsweise der Antrieb, der Abtrieb und das Fe-
derelement in beide Drehrichtungen gedreht.
[0027] Es ist vorteilhaft, dass die Wicklung des Feder-
elements eine äußere Oberfläche des Abtriebs umgibt.
[0028] Der Abtrieb weist vorzugsweise einen zylindri-
schen Abschnitt auf, wobei die äußere Oberfläche des
Abtriebs am zylindrischen Abschnitt des Abtriebs ausge-
bildet ist. Die Drehachse, um welche der Abtrieb, Antrieb
und das Federelement gedreht werden, verläuft vorzugs-
weise parallel bzw. entlang der Höhe des zylindrischen
Abschnitts des Abtriebs. Bevorzugterweise ist die äuße-
re Oberfläche des Abtriebs eine Mantelfläche des zylin-
drischen Abschnitts des Abtriebs. Der zylindrische Ab-
schnitt des Abtriebs ist vorteilhafterweise im Hohlraum
des Hohlzylinderabschnitts des Antriebs aufgenommen,
wobei bevorzugterweise mindestens 70% des zylindri-
schen Abschnitt des Abtriebs in dem Hohlraum des An-
triebs aufgenommen sind. Die äußere Oberfläche des
Abtriebs ist vorteilhafterweise gegenüberliegend zu einer
Innenkontur des Antriebs positioniert. Die Wicklung des
Federelements ist vorteilhafterweise zwischen der In-
nenkontur des Antriebs und der äußeren Oberfläche des
Abtriebs angeordnet. Dabei ist die äußere Oberfläche
des Abtriebs vorzugsweise umschlungen von der Wick-
lung des Federelementes.
[0029] An der beispielsweise kreisförmigen Grundflä-
che des zylindrischen Abschnitts des Abtriebs ist vor-
zugsweise ein Zahnrad angeordnet, wobei die Zahnrad-
kontur des Zahnrads des Abtriebs in die gleiche Rich-
tung, wie die Zahnradkontur des Antriebs ausgerichtet
ist. Weiter ist vorteilhafterweise eine Ebene in der sich
die Zahnradkontur des Abtriebs befindet, versetzt zu ei-

ner Ebene, in welcher sich die Zahnradkontur des An-
triebs befindet. Bevorzugterweise ist das Zahnrad bzw.
die Zahnradkontur des Abtriebs von einer Oberseite des
Antriebs beabstandet.
[0030] Ebenfalls von Vorteil ist, dass das vorgebbare
Drehmoment von dem Antrieb auf den Abtrieb durch eine
aufliegende Übertragungsfläche des Federelements am
Abtrieb einstellbar ist.
[0031] Die Übertragungsfläche des Federelements, ist
bevorzugterweise die Fläche, mit welcher das Federele-
ment an den Abtrieb bzw. der äußeren Fläche des Ab-
triebs aufliegt. Dabei liegen vorzugsweise die Wicklun-
gen des Federelements auf der äußeren Oberfläche des
Abtriebs auf. Die Übertragungsfläche ist vorzugsweise
durch die Anzahl der Wicklungen und die Breite bzw. den
Durchmesser des Materials, welche die Wicklungen bil-
den, vorgegeben. Somit ist das vorgebare Drehmoment
abhängig von der Anzahl der Wicklungen und der Breite
bzw. dem Durchmessers des Materials, welche die Wick-
lungen bilden. Dies bedeutet, dass das vorgebbare Dreh-
moment vorteilhafterweise über die Anzahl der Wicklun-
gen und die Breite des Durchmessers eingestellt werden
kann.
[0032] Vorteilhafterweise ist beim angetriebenen Be-
wegen des beweglichen Möbelteils beim Überschreiten
des vorgebbaren Drehmoments, eine Drehung nicht vom
Antrieb auf den Abtrieb übertragbar.
[0033] Bevorzugterweise ist der Antrieb durch den Mo-
tor drehbar, wobei durch die Verbindung des Antriebs
mit dem Federelement bzw. das Eingreifen der abste-
henden Enden des Federelements in die Ausnehmun-
gen in dem Antrieb, das Federelement mit dem Antrieb
in gleiche Richtung drehbar ist. Da die Wicklung des Fe-
derelements an der äußeren Oberfläche des Abtriebs
aufliegt, kann vorteilhafterweise durch Reibung der
Übertragungsfläche der Wicklung des Federelements an
der äußeren Oberfläche des Abtriebs das Drehmoment
auf den Abtrieb übertragen werden. Dreht allerdings der
Antrieb und damit auch das Federelement zu schnell in
eine Drehrichtung reibt zwar vorzugsweise die Wicklung
des Federelements weiterhin an der äußeren Oberfläche
des Abtriebs, wodurch ein begrenztes Drehmoment
übertragen wird. Allerdings wird dabei nicht die volle
Drehzahl übertragen, der bis zu 100% betragen kann,
so dass der Abtrieb steht bei drehendem Antrieb. Also
rutscht vorteilhafterweise der Abtrieb relativ zum Antrieb
durch beim Überschreiten des eingestellten bzw. vorgeb-
baren Drehmoments, es entsteht ein Schlupf. Dies ge-
schieht vorzugsweise automatisch bzw. selbsttätig. Da-
durch kann eine Überbelastung der Antriebsbauteile, wie
z.B. des Motors oder der Übertragungselemente, vorteil-
hafterweise verhindert werden.
[0034] Von Vorteil ist, dass das Drehmoment, bei dem
eine Synchronität zwischen Antrieb und Abtrieb endet,
in beide Drehrichtungen gleich ist.
[0035] Eine Synchronität zwischen Antrieb und Abtrieb
besteht vorzugsweise bei der Übertragung des Drehmo-
ments von dem Antrieb auf den Abtrieb durch das Fe-
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derelement. Beim Überschreiten des Drehmoments ist
das Drehmoment nicht mehr vollständig vom Antrieb auf
den Abtrieb übertragbar, wodurch vorzugsweise die Syn-
chronität zwischen dem Antrieb und Abtrieb endet. Wenn
das Drehmoment, welcher vom Antrieb auf den Abtrieb
übertragen werden kann, in beide Drehrichtungen gleich
bzw. annähernd gleich ist, geschieht die Entkopplung
bzw. endet die Synchronität zwischen Antrieb und Ab-
trieb. Dies geschieht vorteilhafterweise in beide Dreh-
richtungen beim Überschreiten des vorgebbaren Dreh-
moments.
[0036] Es ist auch vorteilhaft, dass ein Winkel, welcher
zwischen den abstehenden Enden des Federelements
und der Wicklung eingeschlossen ist, für beide abste-
henden Enden gleich ist.
[0037] Bevorzugterweise ist das Federelement aus ei-
nem länglichen Metallbauteil, insbesondere einem
Draht, gebildet, wobei die Enden des Metallbauteils bzw.
des Federelements von der Wicklung abgeknickt bzw.
umgebogen werden. Dabei ist vorzugsweise der Bereich
zwischen der Wicklung und dem Anfangsabschnitt der
Umbiegung des Endes des Federelements gebogen
bzw. kurvenförmig ausgestaltet, so dass eine Abschluss-
kante des Endes des Federelements etwa rechtwinklig
von der Wicklung absteht. Bevorzugterweise wird ein
Winkel von 80° bis 100°, insbesondere 85° bis 95°, zwi-
schen dem abstehenden Ende des Federelements und
der Wicklung des Federelements eingeschlossen. Dabei
ist zwischen der Wicklung und dem Ende des Federele-
ments die Umbiegung ausgebildet.
[0038] Auch ist es von Vorteil, dass eine äußere Ober-
fläche des Abtriebs, auf welchem das Federelement auf-
liegt, zylindrisch ausgestaltet ist.
[0039] Vorteilhafterweise umgibt die Wicklung des Fe-
derelements die zylindrische äußere Oberfläche des Ab-
triebs. Bevorzugterweise liegt eine Innenseite der Wick-
lung dauerhaft auf der äußeren Oberfläche des Abtriebs
an, wobei die Außenseite der Wicklung in Richtung der
Innenkontur des Antriebs ausgerichtet ist. Vorteilhafter-
weise liegt die Außenseite der Wicklung an der Innen-
kontur des Antriebs an, bei der Synchronbewegung des
Abtriebs und Antriebs. Die beiden Enden des Federele-
ments sind vorzugsweise entlang der Höhe des zylind-
rischen Abschnitts des Abtriebs voneinander beabstan-
det, wenn das Federelement bzw. die Wicklungen des
Federelements auf der äußeren Oberfläche des Abtriebs
aufliegen.
[0040] Es ist vorteilhaft, dass ein Drehmoment von
dem Federelement durch Reibung auf den Abtrieb über-
tragbar ist.
[0041] Vorteilhafterweise ist der Antrieb durch den Mo-
tor in eine Drehrichtung antreibbar, wobei das Federele-
ment mit dem Antrieb in Drehrichtung bewegbar ist, da
die abstehenden Ende des Federelements in den Aus-
nehmungen im Antrieb aufgenommen sind, so dass das
Federelement mit dem Antrieb verbunden ist. Weiter liegt
die Wicklung des Federelements vorzugsweise auf der
äußeren Oberfläche des Abtriebs auf, so dass die Wick-

lung des Federelements bei der Drehbewegung in Dreh-
richtung mit der Auflagefläche bzw. der Übertragungs-
fläche an der äußeren Oberfläche des Abtriebs reibt und
dabei eine Kraft auf den Abtrieb überträgt. Dabei wird
vorteilhafterweise das Drehmoment auf den Abtrieb
übertragen. Somit kann bevorzugterweise der Abtrieb
auch in die Drehrichtung, in welche der Antrieb durch
den Motor bewegt wird, gedreht werden.
[0042] Dreht der Antrieb zu schnell in eine Drehrich-
tung, dann ist vorzugsweise die Reibung der Wicklung
des Federelements an der äußeren Oberfläche des Ab-
triebs nicht ausreichend, so dass zu wenig Kraft auf den
Abtrieb übertragen wird und der Abtrieb nicht in Dreh-
richtung gedreht wird. Dies geschieht vorteilhafterweise
selbsttätig.
[0043] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist eine Beschlaganordnung mit einem Möbelbe-
schlag zum Bewegen eines beweglichen Möbelteils re-
lativ zum Möbelkorpus und einer Antriebsvorrichtung
nach einer der vorangegangen beschriebenen Ausfüh-
rungen zum angetriebenen Bewegen eines Möbelbe-
schlags.
[0044] Die Beschlaganordnung umfasst vorzugsweise
einen Möbelbeschlag und die Antriebsvorrichtung, wobei
bevorzugterweise der Hebel der Antriebsvorrichtung mit
einem Arm, insbesondere einem Schwenkarm, des Mö-
belbeschlags verbunden ist. Dadurch kann vorteilhafter-
weise die vom Motor erzeugte Drehbewegung einer An-
triebswelle des Motors durch den Hebel auf den Möbel-
beschlag übertragen werden, wodurch der Möbelbe-
schlag angetrieben bewegbar ist. Bevorzugterweise
kann die Bewegung des Möbelbeschlags auf das beweg-
liche Möbelteil in Öffnungs- und Schließrichtung übertra-
gen werden, so dass das bewegliche Möbelteil angetrie-
ben abhängig von der Drehrichtung in Öffnungs- und
Schließrichtung bewegbar ist. Bevorzugterweise ist zwi-
schen dem Hebel und dem elektrischen Motor ein Ge-
triebe mit mehreren Übertragungselementen und zumin-
dest eine Kupplung angeordnet, wobei die Drehbewe-
gung des Motors über die Übertragungselemente und
der gekoppelten Kupplung auf den Hebel übertragen
werden kann, wodurch der Möbelbeschlag verschwenkt
oder linear bewegt werden kann.
[0045] Der Möbelbeschlag weist vorzugsweise meh-
rere Arme bzw. Schwenkarme auf, wobei zumindest ein
Schwenkarm mit dem beweglichen Möbelteil und zumin-
dest ein Schwenkarm mit dem Möbelkorpus verbunden
ist. Bevorzugterweise verursacht die Bewegung, wie z.
B. eine Schwenkbewegung, eines Arms bzw. Schwen-
karms des Möbelbeschlags die Bewegung der anderen
Arme bzw. Schwenkarme. Die Arme bzw. die Schwen-
karme des Möbelbeschlags sind vorzugsweise schwenk-
bar miteinander verbunden.
[0046] Vorstellbar ist, dass eine Bedienperson die Öff-
nungs- und Schließbewegung des beweglichen Mö-
belteils durch Aktivieren des elektrischen Motors auslöst.
Das Aktivieren des elektrischen Motors kann über ein
Auslösen eines Schalters erfolgen, beispielsweise kann
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ein Schalter an einer Stirnseite einer Wand des Möbel-
korpus angeordnet sein, wobei beim Andrücken des be-
weglichen Möbelteils durch die Bedienperson gegen den
Möbelkorpus der Schalter aktiviert wird. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, dass eine Bedienperson den
elektrischen Motor über eine Fernbedienung aktiviert.
[0047] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung ist ein Möbel mit einer Beschlaganordnung
nach einer der vorangegangen beschriebenen Ausfüh-
rungen, wobei durch die Beschlaganordnung ein beweg-
liches Möbelteil relativ zu einem Möbelkorpus motorisch
angetrieben bewegbar ist.

Figurenbeschreibung

[0048] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind anhand eines in den Figuren schematisiert darge-
stellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
[0049] Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht auf ein Möbel mit
einem Möbelbeschlag zur Bewegung eines
geöffnet dargestellten beweglichen Mö-
belteils des Möbels,

Figur 2 eine Seitenansicht auf eine erfindungsgemä-
ße Beschlaganordnung ohne eine Abdeckung
der Beschlaganordnung,

Figur 3 eine Explosionsdarstellung einer Kupplung
der Beschlaganordnung gemäß Fig. 2,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht von schräg oben
auf eine Vorderseite der Kupplung gemäß Fi-
gur 3,

Figur 5 eine perspektivische Ansicht von schräg oben
auf eine Rückseite der Kupplung gemäß Figur
4.

[0050] Fig. 1 zeigt perspektivisch ein Möbel 1 mit ei-
nem kastenförmigen Möbelkorpus 2 und einem daran
aufgenommenen beweglichen Möbelteil 3, welches vor-
zugsweise als Klappe bzw. Oberklappe ausgebildet, und
in einer Offenstellung relativ zum Möbelkorpus 2 gezeigt
ist. Das Möbel 1 ist beispielsweise als Oberklappen-
schrank ausgebildet z.B. an einer Wand hängend befes-
tigt.
[0051] Der vorne offene Möbelkorpus 2 umfasst zwei
gegenüberliegende aufrechte Seitenwände 4 und 5, die
unten mit einem Unterboden 6 und oben mit einem Ober-
boden 7 verbunden sind. Rückseitig ist der Möbelkorpus
2 von einer Rückwand 8 verschlossen. Zur Bewegung
des beweglichen Möbelteils 3 um eine horizontale
Schwenkachse, relativ zum Möbelkorpus 2 aus der in
Fig. 1 gezeigten Offenstellung in eine zum Möbelkorpus
2 frontseitig heranbewegte Schließstellung (nicht ge-
zeigt) und zurück in die Offenstellung gemäß Fig. 1 ist
ein Möbelbeschlag 9 vorhanden, der vorzugsweise als
Oberklappenbeschlag ausgestaltet ist. Der Möbelbe-
schlag 9 weist an der Seitenwand 4 eine erste Beschla-
geinheit 10 und an der Seitenwand 5 eine zweite Be-

schlageinheit 11 auf. Die Beschlageinheiten 10, 11 sind
gleichartig und zur funktionsrichtigen Anordnung an der
jeweiligen Seitenwand 4 bzw. 5 seitenbezogen aufge-
baut.
[0052] Jede Beschlageinheit 10 und 11 umfasst eine
Basiseinheit 12, eine Schwenkarm-Anordnung 13 und
eine Montageeinheit 14. Über mehrere gelenkig gelager-
te Schwenkarme 15 der Schwenkarm-Anordnung 13 ist
die Basiseinheit 12 mit der Montageeinheit 14 verbun-
den, wobei die Montageeinheit 14 fest an einer Innen-
seite des beweglichen Möbelteils 3 beispielsweise ver-
senkt in einer Materialausnehmung des beweglichen
Möbelteils 3 befestigt ist. Die Basiseinheit 12 ist vorzugs-
weise als ein Gehäuse 19 ausgebildet und umfasst eine
ebene, flache bzw. dünne Grundplatte 16 und ein der
Grundplatte 16 gegenüberliegendes Abdeckbauteil 20.
Weiter ist vorzugsweise stirnseitig an der Basiseinheit
12 ein Stirnabschnitt 17 vorhanden, dessen Außenseite
quer zur Ebene der Grundplatte 16 ausgerichtet ist.
Durch eine z.B. rechteckförmige Aussparung 18 in dem
Stirnabschnitt 17 greifen bevorzugterweise zumindest
ein betreffender Schwenkarm 15 der Schwenkarm-An-
ordnung 13.
[0053] In der Figur 2 ist eine Beschlaganordnung 21
dargestellt, welche den Möbelbeschlag 9 und eine An-
triebsvorrichtung 22 umfasst. Die Antriebsvorrichtung 22
weist dabei einen Motor 23, vorzugsweise einen elektri-
schen Motor auf, welcher vorzugsweise eine angetrieben
rotierbare Antriebswelle 24 aufweist, wobei die Antriebs-
welle 24 in beide Drehrichtungen rotierbar bzw. drehbar
im Betrieb des Motors 23 ist. An der Antriebswelle 24
des Motors 23 ist vorzugsweise eine Übertragungskontur
z.B. eine Schneckenwelle mit einer Schneckenkontur an-
geordnet. Die Übertragungskontur kommt vorzugsweise
in Eingriff mit einem Übertragungselement 25a, 25b ei-
nes Getriebes 26 der Antriebsvorrichtung 22. Das Über-
tragungselement 25a, 25b ist vorzugsweise als Zahnrad,
insbesondere als Doppelzahnrad, ausgebildet, wobei
beispielsweise die Übertragungskontur der Antriebswel-
le 24 des Motors 23 in Eingriff mit einer Zahnradkontur
des Übertragungselements 25a des Getriebes 26
kommt. Das Getriebe 26 weist vorzugsweise mehrere
Übertragungselemente 25a, 25b auf, wobei die Übertra-
gungselemente 25a, 25b vorzugsweise ein Antriebs-
zahnrad und ein Abtriebszahnrad aufweisen. Bevorzug-
terweise kommt ein Abtriebszahnrad eines ersten Über-
tragungselements 25a in Eingriff mit einem Antriebs-
zahnrad eines zweiten Übertragungselements 25b.
[0054] Die Antriebsvorrichtung 22 weist weiterhin be-
vorzugterweise eine Kupplung 27 auf, wobei vorzugs-
weise ein Abtriebszahnrad eines Übertragungselements
25 in Eingriff mit einem Antrieb 28 der Kupplung kommt.
Die Kupplung 27 weist vorzugsweise den Antrieb 28, ei-
nen Abtrieb 29 und ein Federelement 30 auf. Wobei im
gekoppelten Zustand der Kupplung 27 ein Drehmoment
vom Antrieb 28 durch das Federelement 30 auf den Ab-
trieb 29 übertragen wird. Nach der Kupplung 27 kann
beispielsweise eine weitere Kupplung, insbesondere ei-
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ne Freilaufkupplung, oder ein weiteres Übertragungse-
lement 25 angeordnet sein. Bevorzugterweise ist nach
der Kupplung 27 ein weiteres Zahnrad 31 angeordnet,
welches insbesondere als teilumfängliche Zahnscheibe
ausgebildet ist. Vorzugsweise ist an dem Zahnrad 31 ein
Hebel 32 der Antriebsvorrichtung 22 befestigt. Dabei
kann eine Drehbewegung von den Motor 23 auf das Ge-
triebe 26, von dem Getriebe 26 auf die Kupplung 27, und
bei gekoppelten Zustand der Kupplung 27 von der Kupp-
lung 27 auf das Zahnrad 31 und von dem Zahnrad 31
auf den Hebel 32 übertragen werden. Der Hebel 32 ist
vorzugsweise mit einem Schwenkarm 15 der Schwen-
karmanordnung 13 des Möbelbeschlags 9 verbunden,
so dass durch die Bewegung des Hebels 32 der Schwen-
karm 15 bzw. die Schwenkarme der Schwenkarmanord-
nung 13 bewegt werden, wodurch das bewegbare Mö-
belteil 3 in Öffnungs- und Schließrichtung angetrieben
bewegt wird. Bevorzugterweise ist der Hebel 32 lösbar
mit dem Schwenkarm 15 verbunden, so dass die An-
triebsvorrichtung 22 auch nachträglich an eine am Möbel
1 montierten Möbelbeschlag 9 angebracht werden kann.
[0055] Bevorzugterweise sind der Motor 23, das Ge-
triebe 26, die Kupplung 27 an einem Kopplungselement
33 angeordnet, wobei das Kopplungselement 33 vor-
zugsweise z.B. über Anbindungsorgane mit der Grund-
platte 16 der Basiseinheit 12 des Möbelbeschlags 9 ver-
bunden werden kann. Weiter ist bevorzugt, dass die Ba-
siseinheit 12 des Möbelbeschlags 9 und das Kopplungs-
element 33 der Antriebsvorrichtung 22 mittels eines Ab-
deckbauteils 20 abgedeckt werden, so dass die Bestan-
teile des Möbelbeschlags 9 und der Antriebsvorrichtung
22 von außen nicht sichtbar sind. Dies erhöht die Ästhetik
des Möbels. Dafür können die Basiseinheit 12 des Mö-
belbeschlags 9 und das Kopplungselement 33 der An-
triebsvorrichtung 22 mittels eines einzigen Abdeckbau-
teils 20 verdeckt werden oder die Basiseinheit 12 des
Möbelbeschlags 9 und das Kopplungselement 33 der An-
triebsvorrichtung 22 weisen jeweils ein Abdeckbauteil
auf.
[0056] Die Basiseinheit 12 des Möbelbeschlags 9 und
das Kopplungselement 33 der Antriebsvorrichtung 22
sind vorzugsweise in einer passend vorbereiteten Ver-
tiefung in der Seitenwand 4, 5 des Möbelkorpus 2 ein-
gelassen, so dass das Abdeckelement bzw. die Abdeck-
elemente mit der Oberfläche der Seitenwand 4, 5 des
Möbelkorpus 2 bündig abschließen oder zumindest nur
wenig überstehen. Weiter kann an der Grundplatte 16
der Basiseinheit 12 ein Schalter 34 angeordnet sein, wel-
cher bevorzugterweise an dem Stirnabschnitt 17 ausge-
bildet ist, so das der Schalter 34 durch ein Andrücken
des beweglichen Möbelteils 3 an den Möbelkorpus 2 aus-
gelöst werden kann. Das Andrücken des beweglichen
Möbelteils 3 an den Möbelkorpus 2 kann durch eine Be-
dienperson erfolgen. Der Schalter 34 ist vorzugsweise
mit dem Motor 23 verbunden, insbesondere über ein Ka-
bel oder Funk, so dass ein Auslösen des Schalters 34
den Motor 23 aktiviert.
[0057] In den Figuren 3 bis 5 ist die Kupplung 27 in

unterschiedlichen Ansichten dargestellt. Bei der Kupp-
lung 27 ist das Federelement 30 vorzugsweise zwischen
den Antrieb 28 und Abtrieb 29 angeordnet. Das Feder-
element 30 ist vorzugsweise als Schlingfeder mit einer
Wicklung 35 und zu der Wicklung 35 abstehenden Enden
36a, 36b ausgebildet. Bevorzugterweise sind die beiden
Enden 36a, 36b des Federelements 30 gleichartig aus-
gestaltet. Dabei stehen vorzugsweise die abstehenden
Enden 36a, 36b des Federelements 30 identisch von der
Wicklung 35 des Federelements 30 in Richtung des An-
triebs 28 ab. Dabei ist ein Ende 36a des Federelements
30 an einem Anfang der Wicklung 35 und eine Ende 36b
des Federelements 30 an einem Ende der Wicklung 35
angeordnet, so dass die Enden 36a, 36b des Federele-
ments 30 entlang der Wicklung 35 voneinander beab-
standet sind. Die Enden 36a, 36b des Federelements 30
werden vorzugsweise in Ausnehmungen 37a, 37b des
Antriebs 28 aufgenommen. Die Ausnehmungen 37a, 37b
des Antriebs 28 sind vorzugsweise im gleichen Masse
voneinander beabstandet, wie die abstehenden Enden
36a, 36b des Federelements 30. Wenn die abstehenden
Enden 36a, 36b des Federelements 30 beispielsweise
180° voneinander beabstandet sind, sind auch die Aus-
nehmungen 37a, 37b im Antrieb 28 180° voneinander
beabstandet. Dabei entspricht die Anzahl an Ausneh-
mungen 37a, 37b im Antrieb 28 bevorzugterweise der
Anzahl der Enden 36a, 36b des Federelements 30. Die
Ausnehmungen 37a, 37b im Antrieb 28 sind vorzugswei-
se vertieft und rillenförmig ausgebildet, wobei der Quer-
schnitt vorzugsweise eine U-Form bildet mit zwei seitli-
chen Schenkel bzw. Randkonturen 38, an welchem die
abstehenden Enden 36a, 36b des Federelements 30 an-
liegen.
[0058] Der Antrieb 28 ist vorzugsweise als Hohlzylin-
der ausgebildet, wobei die Ausnehmungen 37a, 37b für
die Enden 36a, 36b des Federelements 30 vorzugsweise
an einer Innenkontur 39 des Antriebs 28 ausgestaltet
sind. Ein Ende 36a des Federelements 30 ist in der Aus-
nehmung 37a in Richtung einer Oberseite 42 des An-
triebs 28 und ein Ende 36b des Federelements 30 ist in
der Ausnehmung 37b zur Unterseite 43 des Antriebs 28
positioniert. Die Oberseite 42 und Unterseite 43 umfas-
sen vorzugsweise Kreisringe, wobei die Kreisringe die
Innenkontur 39 mit einer Außenkontur 40 des Antriebs
28 verbinden. An der Außenkontur 40 des Antriebs 28
ist vorzugsweise eine Zahnradkontur 41 ausgebildet,
welche vorzugsweise in Eingriff kommt mit einem Ab-
triebszahnrad eines Übertragungselements 25b des Ge-
triebes 26.
[0059] Der Abtrieb 29 weist einen zylindrischen Ab-
schnitt 44 auf mit einer äußeren Oberfläche 45 bzw. Man-
telfläche, auf welcher bevorzugterweise die Wicklung 35
des Federelements 30 umfänglich aufliegt. Vorzugswei-
se ist der zylindrische Abschnitt 44 des Abtriebs 29 im
Hohlraum des Antriebs 28 aufgenommen. Weiter ist an
einer kreisförmigen Grundfläche des zylindrischen Ab-
schnitts 44 des Abtriebs 29 ein Zahnrad 46 ausgebildet.
Dabei ist die Zahnradkontur 41 des Antriebs 28 vorzugs-
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weise in die gleiche radiale Richtung ausgerichtet, wie
eine Zahnradkontur 47 des Abtriebs 29, wobei die Zahn-
radkonturen 41, 47 in unterschiedlichen Ebenen liegen,
bzw. entlang der Höhe des zylindrischen Abschnitt 44
voneinander beabstandet sind. Entlang der Höhe des
zylindrischen Abschnitt 44 des Abtriebs 29 verläuft be-
vorzugterweise eine Drehachse D, um welche der An-
trieb 28, das Federelement 30 und im gekoppelten Zu-
stand der Abtrieb 29 rotiert werden. Die abstehenden
Enden 36a, 36b des Federelementes 30 stehen von der
Wicklung 35 radial von der Drehachse D in Richtung der
Innenkontur 39 des Antriebs 28 ab.
[0060] Vorteilhafterweise ist der Antrieb 28 durch den
Motor 23 in eine Drehrichtung R1, R2 antreibbar, wobei
das Federelement 30 mit dem Antrieb 28 in Drehrichtung
R1, R2 bewegbar ist, da die abstehenden Ende 36a, 36b
des Federelements 30 in den Ausnehmungen 37a, 37b
im Antrieb 28 aufgenommen sind. Dabei drückt die Rand-
kontur 38 der Ausnehmung 37a, 37b des Antriebs 28 auf
zumindest ein abstehendes Ende 36a, 36b des Federe-
lements 30, so dass das Federelement 30 durch den
Antrieb 28 in die durch den Motor 23 vorgegeben Dreh-
richtung R1, R2 bewegt wird. Der Motor 23 kann dabei
in beide Drehrichtungen R1, R2 drehen, so dass der An-
trieb 28 und das Federelement 30 auch in beide Dreh-
richtungen R1, R2 drehbar sind. Weiter liegt die Wicklung
35 des Federelements 30 vorzugsweise auf der äußeren
Oberfläche 45 des Abtriebs 29 auf, so dass die Wicklung
35 des Federelements 30 bei der Drehbewegung in
Drehrichtung mit einer Auflagefläche bzw. Übertra-
gungsfläche 48 an der äußeren Oberfläche 45 des Ab-
triebs 29 reibt und dabei eine Kraft auf den Abtrieb 29
überträgt. Dabei wird vorteilhafterweise das Drehmo-
ment auf den Abtrieb 29 übertragen. Somit kann bevor-
zugterweise der Abtrieb 29 auch in die Drehrichtung, in
welche der Antrieb 28 durch den Motor 23 bewegt wird,
mit gleichem Drehmoment gedreht werden.
[0061] Dreht der Antrieb 28 zu schnell in eine Dreh-
richtung, dann ist vorzugsweise die Reibung der Wick-
lung 35 des Federelements 30 an der äußeren Oberflä-
che 45 des Abtriebs 29 nicht ausreichend, so dass zu
wenig Kraft auf den Abtrieb 29 übertragen wird und der
Abtrieb 29 nicht gleich schnell oder nicht in Drehrichtung
gedreht wird. Also rutscht vorteilhafterweise der Abtrieb
29 relativ zum Antrieb 28 durch, beim Überschreiten des
eingestellten bzw. vorgebbaren Drehmoments. Dies ge-
schieht vorzugsweise automatisch bzw. selbsttätig. Da-
durch kann eine Überbelastung der Antriebsbauteile, wie
z.B. des Motors 23 oder der Übertragungselemente 25,
vorteilhafterweise verhindert werden.

Bezugszeichenliste

[0062]

1 Möbel
2 Möbelkorpus
3 Möbelteil

4 Seitenwand
5 Seitenwand
6 Unterboden
7 Oberboden
8 Rückwand
9 Möbelbeschlag
10 Beschlageinheit
11 Beschlageinheit
12 Basiseinheit
13 Schwenkarm-Anordnung
14 Montageeinheit
15 Schwenkarm
16 Grundplatte
17 Stirnabschnitt
18 Aussparung
19 Gehäuse
20 Abdeckbauteil
21 Beschlaganordnung
22 Antriebsvorrichtung
23 Motor
24 Antriebswelle
25 Übertragungselement
26 Getriebe
27 Kupplung
28 Antrieb
29 Abtrieb
30 Federelement
31 Zahnrad
32 Hebel
33 Kopplungselement
34 Schalter
35 Wicklung
36 Ende
37 Ausnehmung
38 Randkontur
39 Innenkontur
40 Außenkontur
41 Zahnradkontur
42 Oberseite
43 Unterseite
44 Abschnitt
45 Oberfläche
46 Zahnrad
47 Zahnradkontur
48 Übertragungsfläche

Patentansprüche

1. Antriebsvorrichtung (22) mit einem elektrischen Mo-
tor (23) zum Bewegen eines beweglichen Möbelteils
(3) relativ zu einem Möbelkorpus (2), wobei das
Drehmoment des Motors (23) auf einen Möbelbe-
schlag (9) übertragbar ist, wobei die Drehbewegung
des Motors (23) eine Bewegung des Möbelbe-
schlags (9) und damit des beweglichen Möbelteils
(3) in Öffnungs- und Schließrichtung bewirkt, wobei
die Antriebsvorrichtung (22) eine Kupplung (27) auf-
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weist, wobei die Kupplung (27) einen Antrieb (28)
und einen Abtrieb (29) aufweist, wobei zwischen
dem Antrieb (28) und dem Abtrieb (29) ein Federe-
lement (30) angeordnet ist, wobei ein Drehmoment
des Motors (23) auf den Antrieb (28) und vom Antrieb
(28) auf den Abtrieb (29) übertragbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federelement (30) eine
Wicklung (35) aufweist und zwei zur Wicklung (35)
des Federelements (30) abstehende Enden (36a,
36b) aufweist, wobei der Antrieb (28) zwei Ausneh-
mungen (37a, 37b) aufweist, wobei jeweils ein Ende
(36a, 36b) des Federelements (30) in einer dazuge-
hörigen Ausnehmung (37a, 37b) im Antrieb (28) auf-
genommen ist,wobei das Federelement (30) derart
ausgestaltet ist, dass das Federelement (30), durch
die Lage der Enden (36a, 36b) in den Ausnehmun-
gen (37a, 37b) eine weitgehend feste Positionierung
der Enden (36a, 36b) und durch eine Auflagekraft
des Federelements (30) auf den Abtrieb (29), ein
Drehmoment vorgibt, wobei das Federelement (30)
das vorgebare Drehmoment von dem Antrieb (28)
auf den Abtrieb (29) überträgt.

2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Enden (36a, 36b)
des Federelements (30) radial zur Drehachse in
Richtung des Antriebes (28) von der Wicklung (35)
abstehen.

3. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Verdrehung der Wicklung (35) des Federele-
ments (30) in Bezug zu den Ausnehmungen (37a,
37b) maximal 4°, 3°, 2°, 1° beträgt.

4. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das vorgebbare Drehmoment, welches vom Antrieb
(28) auf den Abtrieb (29) bei Motorleistung übertrag-
bar ist, in beide Drehrichtungen gleich ist.

5. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Federelement (30) als Schlingfeder ausgestaltet
ist, mit einer spiralförmigen Wicklung (35) und zwei
abstehenden Enden (36a, 36b).

6. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wicklung (35) des Federelements (30) eine äu-
ßere Oberfläche (45) des Abtriebs (29) umgibt.

7. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das vorgebbare Drehmoment von dem Antrieb (28)
auf den Abtrieb (29) durch eine aufliegende Über-
tragungsfläche (48) des Federelements (30) am Ab-
trieb (29) einstellbar ist.

8. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
beim angetriebenen Bewegen des beweglichen Mö-
belteils (3) beim Überschreiten des vorgebbaren
Drehmoments, eine Drehung nicht vom Antrieb (28)
auf den Abtrieb (29) übertragbar ist.

9. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Drehmoment, bei dem eine Synchronität zwi-
schen Antrieb (28) und Abtrieb (29) endet, in beide
Drehrichtungen gleich ist.

10. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Winkel, welcher zwischen den abstehenden En-
den (36a, 36b) des Federelements (30) und der
Wicklung (35) eingeschlossene ist, für beide abste-
henden Enden (36a, 36b) gleich ist.

11. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne äußere Oberfläche (45) des Abtriebs (29), auf
welchem das Federelement (30) aufliegt, zylindrisch
ausgestaltet ist.

12. Antriebsvorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Drehmoment von dem Federelement (30) durch
Reibung auf den Abtrieb (29) übertragbar ist.

13. Beschlaganordnung (21) mit einem Möbelbeschlag
(9) zum Bewegen eines beweglichen Möbelteils (3)
relativ zum Möbelkorpus (2) und einer Antriebsvor-
richtung (22) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche zum angetriebenen Bewegen eines Möbel-
beschlags (9).

14. Möbel (1) mit einer Beschlaganordnung (21) nach
Anspruch 13, wobei durch die Beschlaganordnung
(21) ein bewegliches Möbelteil (3) relativ zu einem
Möbelkorpus (2) motorisch angetrieben bewegbar
ist.
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